VII. Programmtransparenz

1. Leitlinien und programmatische Selbstvergewisserung

Im Ergebnis erstaunt, dass der 6ffentlich-rechtliche Rundfunk besonderen
Transparenzforderungen gegeniibersteht. Er ist Transparenzmittler und un-
terliegt als beitragsfinanzierter Rundfunk institutionellen Kontrollen von
besonderer Intensitdt. Jenseits des journalistisch-redaktionellen Bereichs
folgt er als Marktteilnehmer den allgemeinen Regeln des Wettbewerbs.

a. Transparenz nach aullen

Die Griinde der Transparenzforderungen sind wirtschaftlicher Art, soweit
sie von Konkurrenten oder von Programmanbietern, insbesondere des
Sports, erhoben werden, die sich den Gedanken der Grundversorgung fiir
Jedermann zu malivollen Entgelten nicht zu Eigen machen. Doch der Kern
des Transparenzanliegens diirfte in dem Ziel liegen, das die EBU?% mit
dem Stichwort ,, Auftragstransparenz umschrieben hat. Sie fordert Leitli-
nien und programmatische Selbstvergewisserungen des Rundfunks iiber
die Qualitit des Programms und insbesondere die Glaubwiirdigkeit der In-
formationen, die verdffentlicht werden.

Die ARD hat bereits Programmleitlinien und Programmgrundsitze fiir
das Erste Programm sowie die ARD-Telemedien publiziert. Die ARD er-
neuert gegenwartig eine einsichtige und verallgemeinerungsfahige Defini-
tion dessen, was sie unter Qualitit von Programminhalten versteht. Sie
priift neue Verfahren, wie sie diese Qualitéit hervorbringen und langfristig
sichern will. Erhoben werden auch Informationen iiber redaktionelle Stan-
dards, journalistische Guidelines oder Verhaltenskodizes. Auch eine Platt-
form fiir den Publikumsdialog der ARD mit ihren Nutzern wird erwogen.
Bessere Informationen iiber Moglichkeiten der Programmbeschwerden
werden vorbereitet.

296 European Broadcasting Union (EBU), Assessing transparency — A guide to dis-
closing information online, 2015.
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b. Innere Transparenz

Neben dieser Dialogoffenheit nach aulen und der institutionalisierten Kri-
tikoffenheit gegeniiber den Nutzern treten rundfunkinterne Gremien und
Beirite, in denen Redakteure und Programmverantwortliche in ihrem jour-
nalistisch-redaktionellen Eigenbereich die Unabhingigkeit, Unparteilich-
keit und Offenheit des offentlich-rechtlichen Rundfunks erortern. Diese
interne Selbstvergewisserung und Selbststeuerung gewinnt zunehmend
Bedeutung, weil sie in der Autonomie der Freiheitsberechtigten Mal3stibe
bildet, diese MaBstabsbildung durch die Betroffenen Unabhéngigkeit
starkt und stindige Selbstvergewisserung und Selbstkritik fordert, in einer
»Selbstgesetzgebung™ die Durchsetzungskraft der so gebildeten MaBstibe
wesentlich verbessert. In einem 6ffentlich-rechtlichen Rundfunk, der plu-
ral angelegt ist, die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln und den demo-
kratischen Biirger in seiner Urteilskraft stirken soll,?7 ist dieser Prozess
der selbstkritischen und stets verbesserungswilligen Gesprache unerldss-
lich. Das Programm bestimmt nicht der einzelne Redakteur oder Sprecher,
der in seiner individuellen Freiheit subjektiv handelt und deshalb allein
den Gemeinwohl- und Integrationsauftrag des Rundfunks verfehlen wiir-
de. Bestimmend ist auch nicht ein Weisungsprinzip, nach dem allein der in
der Organisationshierarchie Vorgesetzte das Sagen hat. Pluralitidt und ge-
sellschaftliche Offenheit des Programms ist nur erreichbar, wenn die ver-
antwortlichen Programmmacher diese Vielfalt personlich gewéhrleisten,
von unterschiedlichen Sichtweisen, Lebenserfahrungen und Grundsatz-
wertungen geprigt sind, bei diesem Aufeinandertreffen verschiedener
Freiheitswahrnehmung die Prinzipien guter journalistischer Praxis das
Bindeglied bilden, sich vielleicht das Ethos einer besseren Praxis im Ver-
gleich zu anderen Medien entwickeln kann.

Die Rundfunkanstalten haben autonom interne maf3stébliche und insti-
tutionelle Vorkehrungen getroffen, um beim Entstehen der Programme
dem Rundfunkauftrag nach Verfassungsrecht, Landesgesetz und Staatsver-
trag zu geniigen. Sie regeln insbesondere ein arbeitsteiliges Zusammen-
wirken von Dienstvorgesetzten und Programmmitarbeitern, begriinden in
dieser Zusammenarbeit eine publizistische Mitverantwortung fiir die inne-
re Rundfunkfreiheit, die Programmkonflikte nach bestimmten MaBstdaben
und in bestimmten Institutionen l6sen. Kein Mitarbeiter darf veranlasst

297 Vgl. BVerfGE 136, 9 (79) — ZDF-Aufsichtsgremien.
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werden, in Beitrigen eine seiner Uberzeugung widersprechende Meinung
oder kiinstlerische Auffassung als eigene zu vertreten, eine seiner Infor-
mation widersprechende Sachangabe als richtig zu bezeichnen, Sachanga-
ben oder Meinungen zu unterdriicken, die nach dem Rundfunkauftrag zu
einer umfassenden oder wahrheitsgemiBen Information der Offentlichkeit
gehoren, eine von ihm nicht getragene Publikation mit eigenem Namen zu
verbinden. Autorenbeitrdge diirfen von den Sendungsverantwortlichen nur
aus professionell sachlichen Griinden unter Beriicksichtigung der journa-
listischen Sorgfaltspflichten abgelehnt oder verdndert werden. Vorgesetzte
und Programmverantwortliche diirfen Beitrdge nicht deshalb abweisen,
weil darin ihrer personlichen Meinung widersprechende Auffassungen
enthalten sind.2%8 Das Konzept der inneren Rundfunkfreiheit zielt auf die
eigenverantwortliche Wahrnehmung ihrer Rundfunkfreiheit durch die Mit-
arbeiter, die ihnen jedoch ,nicht im Interesse ihrer Selbstverwirklichung
und zur Durchsetzung subjektiver Auffassungen™ eingerdumt sind, son-
dern ihnen zur Erfiillung ihres ,,journalistischen Auftrags und ihrer Ver-
mittlungsfunktion zur Gewéhrleistung der freien individuellen und 6ffent-
lichen Meinungsbildung® zusteht.?”® Der einzelne Mitarbeiter ist Trager
der Rundfunkfreiheit, wirkt jedoch bei der Programmgestaltung im Zu-
sammenklang der verschiedenen Informationen und Meinungen an einem
ausgewogen vielfiltigen Gesamtprogramm mit.

Entsteht bei der Handhabung des gesetzlichen Programmauftrags und
der rundfunkautonomen Leitlinien ein Programmkonflikt — insbesondere
zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem —, so bilden die Rundfunkanstal-
ten Schlichtungsverfahren, insbesondere Programmbeirite, Redakteurs-
versammlungen und Redakteursausschiisse, die mafstabsbildend und kon-
fliktschlichtend wirken sollen.3% Im Ergebnis sollen diese maBstabsbil-
denden und maBstabserprobenden Schlichtungsverfahren unter der Letzt-

298 Vgl. exemplarisch Dienstanweisung zur Losung von Programmbkonflikten und
zur Bewahrung der inneren Rundfunkfreiheit im MDR i.d.F. v. 15.11.2016.

299 Dienstanweisung MDR, aaO, zu 3.1. (4).

300 Vgl. Art.3u. 4 Redakteursstatut Deutschlandradio; §4 Redakteursstatut der
Deutschen Welle; Art.3u. 4 Redakteursstatut fiir den NDR aufgrund von § 40
NDR-Staatsvertrag; Art.4u. 5 Redakteursstatut WDR nach § 31 WDR-Gesetz;
§§4u. 5f Redakteursstatut des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) i.d.F.
v.12.2.2009 aufgrund § 33 RBB-Staatsvertrag; Art.1 Redakteursstatut Hessi-
scher Rundfunk aufgrund Art. 4 Abs. 1u. 2 der Dienstvereinbarung iiber eine Be-
teiligungsregelung des Hessischen Rundfunks; § 4 der Dienstvereinbarung iiber
ein Redaktionsstatut des Saarlandischen Rundfunks vom 5.4.1989 aufgrund § 12
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verantwortung des Intendanten die individuelle Rundfunkfreiheit des ein-
zelnen Mitarbeiters in institutionellem Rahmen und Auftrag des offent-
lich-rechtlichen Rundfunks zur Wirkung bringen. Die Qualifikation, Sach-
lichkeit, Unbefangenheit und Unparteilichkeit des Mitarbeiters ist Aus-
gangspunkt der Programmentstehung. Das Zusammenwirken von Mitar-
beitern, Programmverantwortlichen und Intendant sichert die Offenheit,
Vielfalt, Gediegenheit und Unparteilichkeit des Programms. Der Intendant
verantwortet als Gesamtverantwortlicher das Gesamtprogramm in seiner
Stetigkeit von Qualitdt, Gediegenheit und Vielfalt.

2. Vertrauensbildung

Die gegenwirtige Medienwelt begegnet — von der Presse bis zu den digita-
len Medien — zunehmend kritischen Fragen nach der Glaubwiirdigkeit
ihrer Informationen, der MaBstabssicherheit in Nachricht und Kommentar.
Der o6ffentlich-rechtliche Rundfunk wird diese Entwicklung sorgfiltig be-
obachten und mit einem Gegenkonzept beantworten miissen. Die Macht
der taglichen Ansprache, die suggestive Kraft von Bildern, die Vertrautheit
des Horers und Zuschauers in der tiglichen Begegnung mit einem Spre-
cher gibt dem Rundfunk einen Einfluss, der nicht zur Beliebigkeit berech-
tigt, sondern als wesentlicher Beitrag fiir das Gelingen des Gemeinwesens
verstanden werden muss. Dabei kann der Journalist in der Kombination
von Wort und Bild Wirklichkeit und Meinungen besonders einpriagsam
vermitteln, nicht aber allein durch rationale Sprache und empirische Bele-
ge das tatsdchliche Leben spiegeln und anschaulich machen. Jedes Bild ist
Auswahl, bestimmt von der Lebenssicht und dem Weltverstindnis des
Auswdhlenden. Jede Aussage teilt nicht nur Wirklichkeit mit, sondern be-
waltigt Wirklichkeit. Jede Nachricht schildert Fakten, gibt ihnen aber auch
Bedeutung, Sinn und Wert. Jede Sendung spricht nicht nur die Vernunft
des Adressaten an, sondern auch seine Hoffnungen, seine Erwartungen,
seine Emporungsbereitschaft, seine Sinnlichkeit. Und jeder Kommentar ist
subjektive Beobachtung und Einschitzung, appellative Tatsachenfeststel-
lung, Empfehlung und Warnung. Er dngstigt oder gibt Hoffnung, lahmt
oder ermuntert, macht unzufrieden oder zufrieden, vereinfacht und kom-

Landesrundfunkgesetz i.V.m. § 112 SPersVG; §§ Su. 6 Redaktionsstatut Radio
Bremen nach § 18 Abs. 4 Radio Bremen-Gesetz i.d.F. v. 23.1.2008; Dienstanwei-
sung zur Losung von Programmkonflikten MDR, aaO, zu 3.3.
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pliziert, schlieBt Geschehen ab oder auf. Jedes Erzéhlen vergegenwairtigt
Herkommliches und Gewachsenes, macht Entwicklungen vertraut oder
weist sie in Ferne und Fremdheit, stellt Gemeinsamkeiten und Werte in
Frage oder fundiert sie in Zugehorigkeit und Konsensbereitschaft. Ein
Journalist mag den ,,Zeitgeist verschweigen, sich gegen ihn stemmen
oder ihn befordern, steht aber nicht jenseits der geistigen Kultur seiner Ge-
genwart.

Ein Vertrauensverlust der Medien beruht deshalb nicht darauf, dass die
Journalisten engagiert berichten, selbstbewusst kommentieren, die kompli-
zierte, widerspriichliche, oft unharmonische Welt darstellen, sich auch ir-
ren und berichtigen, in ihrer Subjektivitit Fehldeutungen empfinden und
ausrdumen. Das Fundament politischen Vertrauens in das Fernsehen ist die
ernste und ersichtliche Unparteilichkeit jedes Journalisten. Ein Vertrauens-
verlust hat seinen Ursprung in dem Bezugshorizont journalistischen Wir-
kens, der unsere politische Welt wesentlich auf die politischen Parteien be-
zieht, Publikationen in den Dienst einer Partei stellt, den Journalisten dank
personlicher Vorlieben zum Agent einer Partei macht.

Eine Parteilichkeit wird flir den Zuschauer und Zuhorer schmerzlich
spiirbar, wenn ein Journalist bei Interview und Talkshows die Regeln eines
offenen Dialogs missachtet, dem Gast das Wort abschneidet oder seine
Aussage durch einen nachfolgenden Eigenkommentar nicht nachklingen
lasst. Wenn die politischen Parteien sich im Wahlkampf programmatisch
und personell gegenseitig herabwiirdigen, der Journalist sich an diesen
Schméhungen beteiligt, hat er auch am Schwinden der Wertschétzung teil.

Das Fernsehen biiflit auch an Vertrauen ein, nimmt dem Zuschauer seine
vertraute Umwelt, in der er in zufriedener Privatheit, in Teilhabe an Wohl-
stand und Wachstum lebt, wenn das allabendliche ,,kleine Welttheater* nur
von Krieg, Hunger, Naturkatastrophen, politischen Intrigen und Korrupti-
on berichtet, den Losungen dieser Probleme aber deutlich weniger Auf-
merksamkeit und Sendezeit widmet. Die Idee von Unrecht, Wiedergutma-
chung und Tatverantwortung gehort zu den Grundanliegen des Menschen,
zur Humanitét. Und er hat die Hoffnung, dass Fehlentwicklungen begra-
digt, Unrecht beseitigt, Lebensverhiltnisse verbessert werden.

Eltern hoffen fiir ihre Kinder, zumindest im Vorabendprogramm des 6f-
fentlich-rechtlichen Rundfunks ein Gegenprogramm gegen die Verrohung,
gegen Hass und Héme, gegen Frithsexualisierung zu finden. Wenn auch
der Rundfunk zur ,,Quote statt Qualitdt” neigt, er durch immer haufigere
und aggressivere Darstellungen von Gewalt und Sexualitdt die Reiz-
schwelle senkt, geht der Zuschauer in geistige Distanz, ldsst sich vielleicht
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unterhalten, missbilligt aber die Art dieser Unterhaltung und das Handeln
des Unterhalters.

Die Medien bevorzugen politische Demonstrationen und Aktionen, die
einen geplanten kleinen Schritt in die Illegalitit gehen, dadurch die Auf-
merksamkeit der Offentlichkeit gewinnen. Transparente und Kritiksymbo-
le werden erst gezeigt, wenn die Akteure Schornsteine besteigen, die sie
nicht besteigen diirfen, Fahrzeuge rechtswidrig an der Fahrt hindern, Farb-
beutel und Steine werfen. Das Prinzip, bestimmten Akteuren einen Offent-
lichkeitsvorsprung durch bedachte Illegalitit einzurdumen, wird von Ho-
rern und Zuschauern als Regelverletzung verstanden und zuriickgewiesen.

Diese Kritikpunkte sind Ausdruck der Hoffnung der Rundfunkteilneh-
mer. Sie erwarten angesichts der Grobheiten und Verrohungen in der digi-
talen Welt, der Bedriangnis des individuellen Alltags durch iiberfordernde
Nachrichtenfluten und Informationsvielfalten, der befiirchteten Informati-
onsintervention durch wirtschaftliche und wohl auch staatliche Méachte
von den offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sachgerechte Informa-
tionen, kulturelle Prigungen, Beitrige zur Miindigkeit des Biirgers, seiner
Integration in Staat und Gesellschaft. Wenn die Rundfunkanstalten konti-
nuierlich die Definition dessen iiberarbeiten, was fir sie die Qualitit des
Rundfunks ausmacht, sie neue Verfahren entwickeln, um diese Qualitét zu
erzeugen und zu sichern, sie erneut Verhaltenskodizes fiir die Rundfunk-
mitarbeiter bedenken — insbesondere Handlungsverbote bei Befangenheit
und wirtschaftlichem Eigeninteresse —, sie einen offeneren Dialog mit dem
Publikum suchen, wird dadurch eine neue Zukunft eines freiheitlichen und
Freiheit ermoglichenden Rundfunks erschlossen.

111

am 22.01.2026, 17:30:51.


https://doi.org/10.5771/9783845285689-106
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	1. Leitlinien und programmatische Selbstvergewisserung
	a. Transparenz nach außen
	b. Innere Transparenz

	2. Vertrauensbildung

